


ben und führen. Die dadurch geschürten 
Haftungsängste haben wiederum zu einem 
zunehmenden vorsorglichen Fällen oder 
Zurückschneiden von Bäumen geführt, 
was natürlich den mannigfaltigen Interes-
sen an vitalen, natürlichen Baumbestän-
den diametral entgegensteht.

Diese Entwicklung rief auch den Um-
weltschutz auf den Plan. Die Umwelt-
schutzabteilung / MA 22 der Stadt Wien 
ging der Sache auf den Grund und gelangte 
zum Ergebnis, dass Bäume vor allem we-
gen der unsicheren Rechtslage gefällt oder 
zurechtgestutzt würden, um zu verhin-
dern, dass man selbst oder seine Mitarbei-
ter sich zivil- wie auch strafrechtlich ver-
antworten müssten. Betroffen waren und 
sind Bäume außerhalb des Waldes ebenso 
wie Waldbäume.

STUDIE DER UNI LINZ
Die dazu von der Wiener Umweltschutz-
abteilung gemeinsam mit den anderen 
baum- und waldverantwortlichen Fachab-
teilungen beauftragte Recherche des Ins-
tituts für Umweltrecht der Universität 
Linz zu „Umweltrechtlichen Haftungsfra-
gen“ (Wagner/Jandl/Sautner/Halbig) be-
stätigte im Kern die bekannten Bedenken 
und brachte auch eine Reihe von Hand-
lungsempfehlungen.

Zu den wesentlichen Ergebnissen der 
Studie gehört, dass in den letzten Jahren 
eine deutliche Zunahme von Haftungs-

klagen, auch im Zusammenhang mit Bäu-
men, feststellbar war. Die Judikatur habe 
sich insgesamt zwar nicht verschärft, ein-
zelne Erkenntnisse hätten jedoch zur Ver-
unsicherung geführt. Zudem wurde eine 
gewisse Mythenbildung rund um die ge-
richtlichen Entscheidungen konstatiert, 
die oftmals überbordende Schnitt- und 
Fällungsmaßnahmen zur Folge hatte.

Bestätigt hat die Studie auch die Ge-
fährlichkeit der analogen Anwendung der 
für Gebäude gedachten Bestimmungen 
des § 1319 ABGB auf Bäume und das da-
durch maßgeblich zulasten der Bäume 
verschärfte Haftungsregime, insbeson-
dere der Beweislastumkehr. Die Studie 
empfahl daher in erster Linie zwei legisti-
sche Klarstellungen: Einerseits eine 
eigene Bestimmung für Bäume im ABGB, 
die klarstellt, dass der auf Gebäude bezo-
gene § 1319 und auch die darin enthal-
tene Beweislastumkehr keinesfalls auf 
Bäume anwendbar ist und andererseits 
die Erweiterung des Haftungsprivilegs im 
Forstgesetz, sodass man auch auf Forst-
straßen und ausgewiesenen Wegen für 
von Bäumen ausgehende Schäden nicht 
haftet. Ein entsprechender Entwurf einer 
ABGB – Novelle befindet sich bereits in 
Ausarbeitung. Hinsichtlich der Waldrand-
haftung besteht dringender Handlungs-
bedarf.

Nicht zuletzt die Ergebnisse dieser Stu-
die waren Bestätigung und Motivation, 

um die Initiative zum Schutz von Bäumen 
und Wäldern vor überbordenden Siche-
rungsschnitten fortzuführen – eine Initia-
tive, die insbesondere auf Vernetzung der 
unterschiedlichen Interessengruppen und 
deren Wissen setzt.

ERFOLGREICHE FACHTAGUNGEN
Den Auftakt bildete eine Fachtagung im 
Stift Seitenstetten, die im November 2017 
vom Linzer Baumforum gemeinsam mit 
der Wiener Umweltschutzabteilung orga-
nisiert wurde. Erstmals diskutierten mehr 
als 100 Fachexperten aus unterschied-
lichsten Disziplinen über das Thema der 
Baumhaftung, das offenbar jeder im Rah-
men des jeweiligen Aufgabenbereiches 
und Zugangs berührte.

Eine weitere Fachtagung folgte 2019 in 
Linz, an der bereits mehr als 150 Exper-
ten und Institutionen aus den ver-FO
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AKTUELLE MASSNAHMEN
 ▶Neuer § 1319b ABGB, der klar-
stellt, dass Bäume nicht mit Ge-
bäuden gleichzusetzen sind, 
und worin die Gemeinwohlver-
antwortung für Bäume betont 
wird; noch nicht entschieden 
ist ein Haftungsausschluss für 
leichte Fahrlässigkeit – in Aus-
arbeitung

 ▶Adaptierung der relevanten 
ÖNormen – in Ausarbeitung

 ▶ Leitfaden für Baumverantwort-
liche – Entwurf liegt vor und ist 
kurz vor der Fertigstellung

 ▶Ausbildungs- und Schulungs-
programme in enger Koopera-
tion mit der Waldfachschule 
Traunkirchen – werden bereits 
angeboten

 ▶Waldrandhaftung sowie Fragen 
zur Haftung bei Freizeiteinrich-
tungen im Wald – dringender 
Handlungsbedarf! 

Z U M  T H E M A

Die Angst vor Schäden und daraus folgenden Haftungs-
klagen führt oft zum vorsorglichen Fällen von Bäumen.
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schiedenen Fachgebieten teilnahmen. 
Sichtbarstes Ergebnis war die Gründung 
der „Österreichischen Baumkonvention“ 
als Format für einen regen Austausch und 
das Bekenntnis für nachhaltige Lösungen 
zum Schutz der Bäume. Mittlerweile 
wurde die Baumkonvention von 81 nam-
haften Institutionen und Personen unter-
zeichnet (https://www.wien.gv.at/umwelt-
schutz/baumhaftung.html und www.
baumkonvention.at). Ein weiteres Ergebnis 
ist der „Leitfaden für Baumverantwortli-
che“, der als einfache Handlungsanleitung 
konzipiert ist, somit weder die rechtlichen 
Vorgaben noch die betreffenden ÖNormen 
ersetzen, sondern vielmehr als unterstüt-
zendes und erklärendes Instrument An-
wendung finden soll. Der Leitfaden wird 
voraussichtlich Mitte 2022 Interessierten 
zur Verfügung gestellt werden können. 

FACHSYMPOSIEN MIT HÖCHSTRICHTERN
Auf Anregung der Vertreter des Justizmi-
nisteriums fanden zwei Fachsymposien 
statt, um sich auch mit Vertretern der be-
fassten Richterschaft zum Thema Baum-
haftung auszutauschen.

Die Ergebnisse des ersten vom Natio-
nalpark Donau-Auen 2019 in Hainburg 
ausgerichteten Fachsymposiums wurden 

von einem hochrangigen Kodifikations-
gremium in sieben Thesen zusammenge-
fasst und publiziert (Stabentheiner/
Büchl-Krammerstätter: „Kriterien für eine 
differenzierte Baumhaftung“). Besonders 
hervorgehoben sei in diesem Zusammen-
hang die These 1 (Auszug): „...dass die be-
troffenen Verkehrskreise das Risiko einer Haf-
tung für einen Schadensfall - trotz an sich 
zurückhaltender Rechtsprechung - überbe-
werten. In der Praxis führt das dazu, dass die 
potenziell Haftungsverantwortlichen zum Teil 
überbordende Vorsichtsmaßnahmen treffen, 
die in ihrer Intensität keine Grundlage in den 
rechtlichen Gegebenheiten f inden...“

Dementsprechend verspricht das Re-
gierungsprogramm 2020-2024 die Evalu-
ierung der haftungsrechtlichen Sorgfalts-
anforderungen bei der Kontrolle und 
Pflege von Bäumen und Wäldern mit dem 
Ziel, Österreichs Bäume und Wälder zu er-
halten und unnötiges Zurückschneiden 
oder Fällen von Bäumen zu verhindern 
(Wegehalterhaftung).

Auf den Ergebnissen einer Onlinekon-
ferenz Anfang 2021 aufbauend, widmete 
sich das zweite Fachsymposium 2021 im 
Waldcampus Traunkirchen vertieft einzel-
nen Instrumenten. Themen waren vor al-
lem der das Regierungsprogramm umset-

zende Entwurf des Justizministeriums 
eines neuen § 1319b ABGB sowie der Ent-
wurf eines Leitfadens für Baumverant-
wortliche.

Auch hier sprachen sich die Teilneh-
mer für die verstärkte Betonung sowohl 
der Gemeinwohlverantwortung als auch 
der Eigenverantwortung jedes Einzelnen 
aus. Offen blieb jedoch die Frage, ob gleich 
wie für Wege hier für Schäden durch 
Bäume, die keine Waldbäume sind, im 
Falle leichter Fahrlässigkeit nicht gehaftet 
werden muss. Aus Sicht der Verfasser kor-
respondiert dieser Haftungsausschluss 
mit den anlässlich der Beratungen zu 
§ 1319a ABGB (Wegehalterhaftung) 1975 
angestellten Überlegungen, ist fachlich 
begründet und würde zu Vereinheitli-
chung und Rechtssicherheit beitragen. 

HAFTUNG IM WALD
Während also die entsprechende Novellie-
rung und Klarstellung zum Schutz der 
Bäume im ABGB bereits konkrete Formen 
annimmt, ist eine entsprechende Novelle 
des Forstgesetzes bisher offenbar (noch) 
nicht geplant. Das Hauptargument hierbei 
ist, dass der § 176 ForstG ohnehin ein 
„Haftungsprivileg“ im Wald vorsähe und 
lediglich auf ausgewiesenen Wegen und 
Forststraßen gehaftet würde - und da nur 
eingeschränkt für grobe Fahrlässigkeit 
und Vorsatz.

Allerdings hat gerade das Symposium 
in Traunkirchen gezeigt, dass im Zusam-
menhang mit der Haftung an Waldrän-
dern, bei Freizeiteinrichtungen und -nut-
zungen besonders im Wald die größten 
Rechtsunsicherheiten auftreten und in 
Ermangelung klarer Regelungen im Forst-
gesetz sehr unterschiedliche Rechtsan-
sichten der Experten bestehen. Die Lö-
sung und Klarstellung dieser offenen 
Fragen wird demnächst in einer kleine-
ren, aus Teilnehmern des Symposiums zu-
sammengesetzten Expertenrunde ver-
sucht.

AUSBLICK
Die gemeinsame Herausforderung ist 
nach wie vor, unsere Baumbestände künf- FO
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Die Bäume entlang dieser Straße wurden vorsichtshalber 
beidseitig in der Breite je einer Baumlänge entfernt.
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